
 

Bekanntmachung 
des Aufstellungsbeschlusses 
gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB 

für den Bebauungsplans „Werbeanlagen Zentrum Nörting“ 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Kirchdorf a. d. Amper hat in der öffentlichen Sitzung vom 
16.06.2026 gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung des Bebauungsplans „Werbeanlagen 
Zentrum Nörting“ beschlossen. 
 
Geltungsbereich (Lageplan) 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans kann dem Lageplan „Geltungsbereich; 
Bebauungsplan „Werbeanlagen Nörting Zentrum“ vom 10.06.2026 entnommen werden. Der 
Lageplan ist Bestandteil des Beschlusses. 
 
Der räumliche Geltungsbereich des aufzustellenden Bebauungsplans kann im Bauamt der 
Gemeindeverwaltung, Zimmer Nr. 0.5 (EG), Rathausplatz 1 in 85414 Kirchdorf a. d. Amper, 
während der allgemeinen Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. von 07:30 Uhr bis 12:00 Uhr & zusätz-
lich Do. von 14:00 bis 18:00 Uhr bzw. auf der Internetseite der Gemeinde Kirchdorf a. d. 
Amper unter https://www.kirchdorf-amper.de/gemeinde/aktuelles/ für den Zeitraum vom 
18.06.2026 bis einschließlich 21.07.2026 eingesehen werden.  
 
Verfahrensart 
Der Bebauungsplan wird im vereinfachten Verfahren nach § 13 Abs. 1 BauGB aufgestellt. 
 
Allgemeine Ziele und Zwecke der Planung 
Aufgrund eines eingegangenen Antrags zur Aufstellung von großflächigen Werbeanlagen, 
deren Werbeflächen zur kommerziellen Nutzung vermietet werden sollen, beabsichtigt die 
Gemeinde Kirchdorf a. d. Amper die Aufstellung eines Bebauungsplans zur Regelung von 
Werbeanlagen, um die Plakatwerbung im Zentrum Nörting mit den städtebaulichen Zielen in 
Einklang zu bringen. 
 
 
 
Kirchdorf a. d. Amper, 17.06.2026  
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